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Top 8  Fragen zu  „Hybrid DRG“ 
 
 
 

1. Wann sind Hybrid DRG´s verbindlich? 

• ab dem 01.01.2024 sind  Hybrid DRG verbindlich  

• die operative Prozedur muss in der Tabelle „Hybrid-OPS“ (Tabelle I20-V60) 
enthalten sein und  der Grouper muss eine Hybrid DRG ausgeben.  

• Komorbidität pccl< 3, Alter > 1 Jahr, keine Kontextfaktoren, Verweildauer < 2 Tage 

• weitere OPS-Kodes dürfen nicht in Ausschlusstabellen enthalten sein  (Implizite 
Hybrid-OPS). Am Besten über die Eingabe in einen Grouper herauszufinden. Für 
Fuß und Sprunggelenk gibt es nur 2 Verschiedene.  L20N und L20M.  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/G
uV/H/Hybrid-DRG-V_VO_mit_Begruendung.pdf 

 
 

2. Muss ich eine Hybrid DRG abrechnen? 

• Es zeigt sich aktuell ein uneinheitliches Vorgehen der einzelnen 
Kassenärztlichen Vereinigungen.  

•  Wir empfehlen hier ausdrücklich die Kontaktaufnahme mit der jeweiligen 
zuständigen KV. 
 

Nach Vorgabe des BMG ergibt sich ein Abrechnungsausschluss laut Paragraf 115f 
SGBV „nicht eindeutig“. Somit wäre es grundsätzlich möglich, dass Ärzte wählen 
können, ob sie nach der Hybrid-DRG-Verordnung oder nach EBM abrechnen.  
Der GKV-Spitzenverband betont ausdrücklich, dass Eingriffe nach EBM nicht bezahlt 
werden, wenn es auch eine Hybrid-DRG gegeben hätte. Hier sollen Prüfungen 
stattfinden.  
https://www.kbv.de/html/1150_68194.php 

 
 

3. Welche Prozedur schließt eine Hybrid-DRG  aus ? 

• die meisten Eingriffe an Haut und Unterhaut 
fast alle Eingriffe am OSG und Unterschenkel 

• operative Prozeduren (OPS Tabelle I20-V59) 
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/380/VO 

 
 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/H/Hybrid-DRG-V_VO_mit_Begruendung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/H/Hybrid-DRG-V_VO_mit_Begruendung.pdf
https://www.kbv.de/html/1150_68194.php
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/380/VO
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4. Wofür wird bezahlt? 

• Es wird eine pauschalisierte Vergütung für den gesamten Behandlungsfall 
bezahlt, unabhängig von  der Anzahl der beteiligten Leistungserbringer 

• Alle Leistungen die Rahmen der operativen Leistung erbracht werden sind mit 
der jeweiligen Hybrid DRG abgegolten 

• Prä- und Postoperative Leistungen können zusätzlich nach EBM abgerechnet 
werden, wenn die Leistungen außerhalb des MVZs oder der Klinik erbracht 
werden.  

• Bezüglich der zusätzlichen Vergütung der Sachkosten, besteht jedoch noch 
Klärungsbedarf auf der lokalen KV Ebene (aktuell erscheinen die Sachkosten 
inkludiert). 

https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/380/VO 
 

 
5. Wie funktioniert der Abrechnungsweg? 

• Daten werden nur elektronisch übermittelt  

• Abrechnung kann auch über  kommerzielle Anbieter (Bsp, KRS Medical, Micado 
oder andere) erfolgen. 

• Vertragsärzte benötigen einen Grouper (InEK zertifiziert). 

• Einer der beteiligten niedergelassenen Ärzte rechnet mit der jeweiligen KV ab. 
Hierzu sollen Pseudo-Gebührenordnungsposition genutzt werden. (Gebühren 
2,57%). 

• Die KV übernimmt die Datenübermittelung und Abrechnung mit der jeweiligen 
Krankenkasse. 

• Kliniken rechnen mit der jeweiligen Krankenkasse direkt ab. 
https://www.kbv.de/media/sp/Hybrid-DRG_Abrechnungsvereinbarung.pdf 
https://www.kvbawue.de/kvbw/aktuelles/news-artikel/hybrid-drg-jetzt-ueber-die-kvbw-abrechnen 

 
 

6. Wie verteilt sich der Auszahlungsbetrag? 

• Empfehlung des BDC (Bundesverband der Chirurgie e.V.) und des BDA 
(Bundesverband Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten e.V.): 

1. Sachkosten sollten zunächst Abgezogen werden 
2. Aufteilung der Restsumme: 

a. Anästhesist 36% bei OP-Betreiber Chirurgie 
b. Anästhesist 40% bei OP-Betreiber Anästhesie 

Adaptationen in Abhängigkeit davon, wer der Betreiber des OP-Zentrums ist 
 

https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/380/VO
https://www.kbv.de/media/sp/Hybrid-DRG_Abrechnungsvereinbarung.pdf
https://www.kvbawue.de/kvbw/aktuelles/news-artikel/hybrid-drg-jetzt-ueber-die-kvbw-abrechnen
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7. Wie schnell wird bezahlt? 

• Einigung  der KBV und GKV-Spitzenverband (07.03.2024): 

• Ärzte können ihre Abrechnung jederzeit einreichen, spätestens 6 Monate nach 
Erbringung der Leistung 

• Krankenkassen müssen die Rechnungen der Ärzte künftig innerhalb von 21 Tagen 
begleichen 

https://www.kbv.de/media/sp/Hybrid-DRG_Abrechnungsvereinbarung.pdf. 
https://www.kbv.de/media/sp/Hybrid-DRG_Abrechnungsvereinbarung.pdf 

 
 

8. Wo finde ich weitere Informationen? 

• BMG 

• BVOU 

• KBV 

• DAF 

• GFFC 
 
 
 
 
 
Die Antworten zu den Fragen spiegeln den aktuellen Wissensstand am 15.05.2024 wider.  
Zukünftige Entwicklungen können, hier deutlichen Einfluss nehmen. 
Die Autoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Bitte informieren 
Sie sich eigenständig. 
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